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Fehler im Praxisalltag

Den Falschen 
gespritzt

In der Rubrik „Fehler im Praxisalltag“ stellen wir  
typische Alltagsfehler vor. Dieses Mal geht es um 
eine unbeabsichtigte Selbstinjektion. 

www.jeder-fehler-zaehlt.de

Aus einer Praxis wird folgendes Ereignis 
berichtet:

  �Was ist passiert?
Eine Spritze wurde versehentlich falsch 
herum gehalten. Der Federmechanis-
mus löste aus, und der Inhalt mit der 
Wirksubstanz Adrenalin entleerte sich in 
die Daumenkuppe des Arztes.

 Was war das Ergebnis? 
Der Daumen blieb acht Stunden lang 
kalt, livide-blass und schwoll danach 
stark an und schmerzte auch nach zwei 
Tagen noch stark. Ferner erhielt der Pati-
ent sein Adrenalin verzögert, da eine 
neue Spritze vorbeitet werden musste.

 Welche Gründe können zu diesem 
Ereignis geführt haben?

Zum einen die fehlende Kennzeichnung auf 
der Spritze, etwa durch einen Pfeil. Dazu 
kam die Hektik des Notfalls und die Tatsa-
che, dass es sich um ein selten verwendetes 
Präparat handelt. Ein in der Praxis häufiger 
verwendetes Konkurrenzpräparat ist hier 
deutlicher gekennzeichnet)

   �Wie hätte man das Ereignis verhin-
dern können?

Sich vorher in ruhiger Situation mit der 
Spritze vertraut machen, ist immer gut, 
oft fehlt dazu aber die Zeit. Eine Kenn-
zeichnung der Spritzrichtung durch den 
Hersteller und die Beschränkung auf 
eine Darreichungsform reduzieren das 
Risiko aber zumindest.

.   �Welche Faktoren trugen Ihrer Mei-
nung nach zu dem Fehler bei?

Fehlende Kennzeichnung und mangeln-
de Schulung am konkreten Präparat.  

 Kommentar des Instituts für 
	 Allgemeinmedizin:
Offenbar sollte hier Adrenalin bei einer 
allergischen Reaktion gegeben werden. 
Eigentlich handelt es sich bei diesem 
Präparat (Fastjekt®) wie auch beim Kon-
kurrenzprodukt Anapen® um Adrenalin-
Fertigspritzen, die vom Patienten im 
Notfall selbst verabreicht werden sollen. 
Hier hat offenbar der Arzt das Adrenalin 
verabreichen wollen, die Spritze falsch 
herum gehalten und sich das Medika-
ment versehentlich selbst injiziert – mit 
gefährlichen Folgen. Dass die beiden 
konkurrierenden Präparate unterschied-
lich zu handhaben sind, erschwert die 
Sache. Folgende Tipps können in diesem 
Fall weiterhelfen:

 Wie bei anderen Fertigspritzen ist es 
wichtig, sich vor der Anwendung in 
Ruhe mit dem Prinzip vertraut zu 
machen. Im Notfall ist nicht genü-
gend Zeit, den Beipackzettel durch-
zulesen.

 Patienten, denen Fertigspritzen mit 
Adrenalin zur Selbstinjektion bei einem 
allergischen Notfall verschrieben wer-
den, müssen vorher trainiert werden 
(mit Bildern und Trainingsspritzen ohne 
Nadel und Medikament). Das bedeutet 
wirklich praktisch zu üben! Die Ein-
gangsschulung sollte in regelmäßigen 
Abständen wiederholt werden.

 Hier sind auch die Herstellerfirmen 
gefragt: Kennzeichnung und Hand-
habung sollten eindeutig sein, oder 
wie ein Nutzer unseres Systems 
schrieb: „Im Notfall muss die Handha-
bung „idiotensicher“ sein!“

Dr. Isabelle Otterbach
Dr. Barbara Hoffmann

Regelleistungsvolumen

Mit Regelleistungsvolumen (RLV) 
bezeichnet man die Menge Geld, die 
ein Arzt für die Arbeit in der Regelver-
sorgung seines Fachgebietes 
bekommt. Dieses RLV wird für jedes 
Abrechnungsquartal neu festgesetzt 
und muss vor Beginn des jeweiligen 
Quartals dem Arzt von der KV mitge-
teilt werden. Es wird berechnet aus: 

1. Dem durchschnittlichen Fallwert 
für die jeweilige Arztgruppe, also die 
Menge Geld, die ein Hausarzt pro 
Quartal für einen Patienten bekommt, 
Beispiel: 32,00 Euro.

2. Der Fallzahl des Arztes/der Ärztin 
aus dem Vergleichsquartal des Vor-
jahres, d. h. für das Abrechnungs-
quartal 1/09 die Fallzahl aus 1/08, 
Beispiel: 1000 Fälle.

Das RLV errechnet sich durch Multi-
plikation von Fallzahl und Fallwert, 
also: RLV = 1000 x 32,00 Euro =  
32.000 Euro. 

Mit diesem RLV ist das Grundgehalt 
des Arztes abgedeckt. Dazu kommen 
abhängig von der entsprechenden 
Fachgruppe weitere Honorare, etwa  
durch Qualitätszuschläge, Notdienst, 
Sonderleistungen, spezielle Verträge 
etc.

� Dr. Heiner Pasch

Regelungen von A bis Z

Was gibt es an neuen Regelungen im 
Gesundheitswesen? Diese Frage stellen 
sich alle Jahre wieder nicht nur Millionen 
von  Versicherten, sondern auch das 
ganze Praxisteam. 

Der Mediendienst der AOK hat aktuell für 
2009 die wichtigsten Punkte von A wie 
Arztbesuch bis Z wie Zuzahlung zusam-
mengetragen. Sie finden die Liste im 
Internet als pdf-Download unter: 

www.aok-bv.de/zahlen/ 
gesundheitswesen/ 
index_00523.html


